
ZUSATZVEREINBARUNG 2011 

zum Gesamtarbeitsvertrag für die Holzwarenfabrikation 
und das Drechslergewerbe der Schweiz 

***** 

Die Vertragsparteien vereinbaren die Änderung nachstehender Artikel des Gesamtar­

beitsvertrages wie folgt: 

Art. 6 löhne 

6.1 Mindestlöhne 

Arbeitnehmende über 18 Jahren haben ab 01. Januar 2011 Anspruch auf fol­

gende Mindestlöhne: 

Lohnkategorie 

Gelernte selbständige 

Arbeitnehmende 

1. Jahr nach 

Stundenlohn 

Lehrabschluss Fr. 23.50 

2. Jahr nach 

Lehrabschluss Fr. 24.50 

ab 3. Jahr nach 

Lehrabschluss 

Angelernte Arbeit­

nehmende 

Hilfskräfte 

Fr. 25.70 

Fr. 23.35 

Fr. 22.45 

Monatslohn Monatslohn 

(bei 180.5 Std.lMonat) (bei 182.5 Std.lMonat) 

Fr. 4'241.75 Fr. 4'288.75 

Fr. 4'422.25 Fr. 4'471 .25 

Fr. 4'638.85 Fr. 4'690.25 

Fr. 4'214.65 Fr. 4'261.35 

Fr. 4'052.25 Fr. 4'097.10 

6.3 LOhnerhöhungen 

Ab 01. Januar 2011 haben alle Arbeitnehmenden Anspruch auf eine 

generelle und vertragliche Lohnerhöhung von Fr. --.25 pro Stunde . Mit 

dieser Lohnerhöhung ist der Landesindex der Konsumentenpreise bis zum 

Indexstand von 103.9 Punkten ausgeglichen (Basis Dezember 2005). 

Art. 23 Vertragsdauer 

23.1 Die vorliegende Vertragsergänzung tritt am 01. Januar 2011 in Kraft und gilt 

bis zum 31. Dezember 2011. I 

Bern und Zürich, Verband schweiz. Holzwarenfabrikanten 

/ ...... {M. ........... .. ... ..... ... . 
Ulrich Hirt 

Schweizerischer Drechslermeisterverband 
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